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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1999

Norm

ABGB §1175 A2

Rechtssatz

Zwischen dem Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts und der Gesellschaft kann ein Bestandvertrag

zustande kommen. Ein Bestandvertrag liegt insbesondere dann vor, wenn ein 4xes gewinnunabhängiges Entgelt

vereinbart wurde und der gemeinsame Nutzen nicht gerade durch die Überlassung der Räume gefördert werden soll,

so dass diese nicht der Hauptinhalt des Gesellschaftsverhältnisses ist.
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